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„Nationale Erziehung"?
nurzuch àar^wWuWà Lesex- bur^. à Ua>

gespresse bereits àeMchtek! rvurbest, die KaMnÄ-
rätliche Kommission für die Motion Wettstein
staatsbürgerlicher Unterricht) in Bern versammelt
tmd hat einstimmig folgenden Antrag ange-
»ommen:

„Der Nationalrat nimmt Akt von der Erklä-
rung des Bundesrates, daß er die Vorlage über
die Beteiligung des Bundes an den Bestrebungen
für die Förderung der nationalen Erziehung vom
3. Dezember 1917 zurückzieht, und beschließt dem-
nächst in Zustimmung zum-Ständerat, dieses Trak-
tandum von der Traktandenliste abzusetzen."

Mit 7 gegen 4 Stimmen entschied sich r

aber die Kommission für folgenden Zusatz:
^Der Rat spricht dabei den Wunsch
aus, daßderBundesratdasStudium
der Motion Wettstein wieder auf-
nehme, und unterbreitet ihm zu diesem Zwecke

zu gutfindender Berücksichtigung die folgenden
Richtlinien:
- l. Der Bundesrat unterstützt die Bestrebun-

gen der Kantone für die Förderung der natio-
nalen Erziehung in folgender Weise: 1. Er leistet
Beiträge an die Kosten: al der Erweiterung und
Vertiefung der nationalen Erziehung der Knaben
und Mädchen in den kantonalen Fortbildungsschu-
len oder der Organisation besonderer Kurse für
diese Zwecke. Dieser Beiträge können auch frei-
willige Kurse teilhastig werden, sofern sie sich über

politisch und religiös absolut neutrale systematische

Ausgestaltung ausweisen; bl der von Kantonen
oder Organisationen, die im Einvernehmen mit
den kantonalen Organen stehen, veranstalteten Un-
ternehmungen, die einerseits durch praktische Ar-
best volkswirtschaftliche Werte schaffen, anderer-
feits den Sinn für Gemeinsamkeit und das soziale

Verstehen unter der Jugend fördern wollen; O von
Kursen für die Ausbildung von Lehrkräften für die

nationale Erziehung. — 2. Der Bund trägt ferner

die Kosten: s> der unter der Mitwirkung der Kon-
fèrenz der kantonalen Erziehungsdirektoren heraus-
gegehenên Unterrichtsmistel W^-die Lehrer (zum

Beispiel Handbücher für die Wirtschafts- und Ver-
fassungskunde); bl der Herausgabe einiger geeigne-
ter Hilfsmittel für die Schüler (kleines statistisches

Handbuch für Wirtschaftskunde und Monatsblall
mit Originalarbeiten über aktuelle Fragen von na-
tionaler Bedeutung); c> der Verabfolgung de:

Bundes- und Kantonsversassung, event, mit Er
läuterungen, an die sich zur Rekrütenprüfung fiel-
lenden Jünglinge.

II. Die Selbständigkeit der Kantone auf dem

Gebiete des Schulwesens bleibt gewährt; es stehi

den Kantonen frei, ob und inwieweit sie von den

hievon erwähnten Kursen und Unterrichtsmitteln
Gebrauch machen wollen.

III. Der Bundesrat ist mit der Vollziehung die-

ses Beschlusses beauftragt. Er erläßt die erfordcr
lichen Ausführungsbestimmungen."

Ueber diese von einer aus Hardmeier, Gräber
und Waldvogel bestehenden Subkommission
ausgearbeiteten Richtlinien referierte Hardmeier.
Als Referenten für die Mehrheit der Kommission
wurden Hardmeier und Graber, für die Minder-
heit Biroll und Perrier bezeichnet.

Die neuen Postulate sind im wesentlichen den

Forderungen des „Schweizerischen Lehrervereins"
und der „Erziehungsdirektorenkonferenz" zur Mo-
tion Wettstein entnommen. Interessant ist die

Sache deshalb, weil nun die Sozialiste»
(Gruppe Graber) mit den Iungfreisinni-
gen Arm in Arm gehen. Für uns Katholiken
heißt es, aus der Hut sein, damit nicht durch das

Hintertürchen der „nationalen Erziehung" — an'der
die internationalen Sozialisten ci»

besonders großes Interesse haben müssen — un-
sere ganze Jugend auf abschüssige Bahn gebracht
wird! I. T-

Die Kurzschrist Palm
Wohl die meisten Leser werden noch nichts oder

doch nur sehr wenig von der Kurzschrift Palm ver-
nommen haben, trotzdem sie sck'M über 15 Jahre
existiert. In der Schweiz ist eben überall die
Stolze-Schreysche Stenographie in Gebrauch: wir
treffen sie in den Heften unserer Schüler u. Studen-
ten wie auch im Geschäftsverkehr des Kaufmanns.
Mr haben uns so sehr an sie gewöhnt, daß wir,
wenn von Stenographie die Rede ist, immer nur an
das System Stolze-Schrey denken und bei diesem
beschränkten Horizont nicht dazu kommen, andere
Systeme zu studieren und zu würdigem

Und doch lohnt es sich, auch einen larzcn Blick

zu werfen auf die Kurzschrift Palm, erfunden von
Direktor Palm in Köln.*) Sie ist eine Weiterbil-
dung der Systeme Eabelsberger und Stolze-Schrey
und zeichnet sich durch besondere Einfachheit, Deut-
lichkeit und Kürze aus. Ein kurzer Vergleich mit der

Stenographie Stolze-Schrey genügt, um das zu be-

weisen.

») Lehrbuly und Schlüssel, Uedungsbuch und

Kurzschristzeitung sind zu beziehen durch den ^-no-
graph. Verlag Beruh. Diethelm, Wil (St. Gallen).
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